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Landes-Behindertengleichstellungsgesetz 
vom 17. Dezember 2014



Landesgesetz zur gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen 

 

(Landes-Behindertengleichstellungsgesetz – L-Bgg) 
Vom 17. dezember 2014

Der Landtag hat am 17. Dezember 2014 das folgende Gesetz beschlossen:

abschnitt 1 

allgemeine Bestimmungen

§ 1  |   Gesetzesziel

Ziel dieses Gesetzes ist es, in Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen  

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) vom  

13. Dezember 2006 (BGBl. 2008 II S. 1420) den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 

Rechte durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleis-

ten. Bei der Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen sind insbesondere 

folgende in der UN-Behindertenrechtskonvention verankerte Prinzipien zu beachten:

1. die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde,

2. Selbstbestimmung,

3. Nichtbenachteiligung,

4. Inklusion,

5. Partizipation,

6. die Achtung der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die  

Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit,

7. Chancengleichheit,

8. Barrierefreiheit,

9. Gleichberechtigung von Mann und Frau und

10. die Achtung von den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern  

mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Identität.
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Landes-Behindertengleichstellungsgesetz vom 17. Dezember 2014 

§ 2  |   Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Dienststellen und sonstigen Einrichtungen der Landesverwaltung 

einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie für 

Gemeinden, Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Dieses Gesetz gilt auch für die Gerichte und 

Staatsanwaltschaften, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden.

§ 3  |   Begriffsbestimmungen

(1)  Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, die langfristige 

körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 

Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der vollen, wirk-

samen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.

(2)  Barrierefrei sind Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme 

der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kom-

munikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Men-

schen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 

und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Eine besondere Er-

schwernis liegt auch dann vor, wenn Menschen mit Behinderungen die Mitnahme oder 

der Einsatz benötigter Hilfsmittel verweigert oder erschwert wird. Die Begriffsbestim-

mungen der Landesbauordnung für Baden-Württemberg bleiben unberührt.

(3)  Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Menschen mit und ohne Behinderungen ohne  

zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch Menschen mit Be-

hinderungen in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittel-

bar oder mittelbar beeinträchtigt werden.
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Landesgesetz zur Gleichstel lung von Menschen mit  Behinderungen

§ 4 |  Frauen mit Behinderungen

Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind die besonderen 

Belange von Frauen mit Behinderungen zu berücksichtigen und bestehende Benachteili-

gungen zu beseitigen. Dabei sind besondere Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen mit Behinderungen sowie zum Abbau 

und zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen zulässig.
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abschnitt 2 

verpflichtung zur gleichstellung und Barrierefreiheit

§ 5 |  Gleichstellungsauftrag

(1)  Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ist Aufgabe des Staates und der 

Gesellschaft. 

(2)  Die öffentlichen Stellen im Sinne von § 2 sollen im Rahmen ihres jeweiligen Aufgaben­

bereichs die in § 1 genannten Ziele aktiv fördern und bei der Planung von Maßnahmen 

beachten. In Bereichen bestehender Benachteiligungen von Menschen mit Behinderun-

gen gegenüber nicht behinderten Menschen sind besondere Maßnahmen zum Abbau 

und zur Beseitigung dieser Benachteiligungen zulässig. Bei der Anwendung von Geset-

zen zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist 

den besonderen Belangen von Frauen mit Behinderungen Rechnung zu tragen.

§ 6 |  Benachteiligungsverbot für öffentliche Stellen;  

Beweislastumkehr

(1)  Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 dürfen Menschen mit Behinderungen nicht benach-

teiligen. 

(2)  Besondere Benachteiligungsverbote zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen in 

anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(3)  Wenn ein Mensch mit Behinderung Sachverhalte oder Tatsachen beweist, die eine Be-

nachteiligung aufgrund einer Behinderung vermuten lassen, ist diese Vermutung im 

Streitfalle von der Gegenseite zu widerlegen.
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Landesgesetz zur Gleichstel lung von Menschen mit  Behinderungen

§ 7 |  Herstellung von Barrierefreiheit  

in den Bereichen Bau und Verkehr

(1)  Bei Neubau- und Umbaumaßnahmen sind bauliche und andere Anlagen nach Maßgabe 

der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere der Landesbauordnung Baden-Würt-

temberg, barrierefrei herzustellen.

(2)  Neu zu errichtende öffentliche Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen 

und neu zu beschaffende Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr sind 

nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes barrierefrei zu gestal-

ten. Bei großen Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen sollen diese nach Maßgabe der 

einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes barrierefrei gestaltet werden. 

§ 8 |  Recht auf Verwendung von Gebärdensprache  

und anderen Kommunikationshilfen

(1)  Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt.

(2)  Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommunikationsform der deutschen Sprache 

anerkannt.

(3) Menschen mit Hörbehinderungen (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige) und Men-

schen mit Sprachbehinderungen haben das Recht, mit öffentlichen Stellen im Sinne von 

§ 2 in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über an-

dere geeignete Kommunikationshilfen zu kommunizieren, soweit dies zur Wahrneh-

mung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. Die öffentlichen Stellen 

haben die dafür erforderlichen Aufwendungen zu erstatten.

(4) Die Erstattung der erforderlichen Aufwendungen für die Dolmetscherdienste erfolgt in 

entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes in der 

jeweils geltenden Fassung. Für den Einsatz sonstiger Kommunikationshilfen werden die 

angemessenen Kosten erstattet. 
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Landes-Behindertengleichstellungsgesetz vom 17. Dezember 2014 

§ 9 |  Gestaltung des Schriftverkehrs

(1)  Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 sollen auf Verlangen im Schriftverkehr mit den Bür-

gerinnen und Bürgern im Rahmen der technischen und verwaltungsorganisatorischen 

Möglichkeiten sowie rechtlichen Bestimmungen eine Behinderung von Menschen be-

rücksichtigen. 

(2)  Blinde Menschen und Menschen mit einer Sehbehinderung können insbesondere ver­

langen, dass ihnen Bescheide, öffentlich­rechtliche Verträge und Vordrucke ohne zusätz-

liche Kosten auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden, 

soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. 

Die Verordnung über barrierefreie Dokumente in der Bundesverwaltung vom 17. Juli 2002 

(BGBl. I S. 2652) in der jeweils geltenden Fassung findet entsprechende Anwendung. 

(3)  Die Vorschriften über Form, Bekanntgabe und Zustellung von Verwaltungsakten bleiben 

von den in den Absätzen 1 und 2 getroffenen Regelungen unberührt.

§ 10 |  Barrierefreie mediale Angebote

Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 gestalten ihre Internetauftritte und ­angebote sowie die 

von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der 

Informationstechnik dargestellt werden, im Rahmen der technischen, finanziellen und ver-

waltungsorganisatorischen Möglichkeiten so, dass sie von Menschen mit Behinderungen 

grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können. Die Anforderungen zur barriere-

freien Gestaltung orientieren sich an den Standards der Barrierefreie-Informationstechnik-

Verordnung vom 12. September 2011 (BGBl. I S. 1843) in der jeweils geltenden Fassung. 
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abschnitt 3 

rechtsbehelfe

§ 11 |  Prozessstandschaft in verwaltungs- und  

sozialrechtlichen Verfahren

Werden Menschen mit Behinderungen in ihren Rechten nach diesem Gesetz verletzt, kön-

nen an ihrer Stelle und mit ihrem schriftlichen Einverständnis Verbände nach § 12 Absatz 1, 

die nicht selbst am Verfahren beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen. In diesen Fällen  

müssen alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den 

Menschen mit Behinderungen selbst vorliegen.

§ 12 |  Verbandsklagerecht

(1)  Ein nach § 13 Absatz 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung anerkannter Verband oder dessen baden-württembergischer Landesverband 

kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, Klage nach Maßgabe der Verwaltungsge-

richtsordnung oder des Sozialgerichtsgesetzes auf Feststellung eines Verstoßes gegen

1. das Benachteiligungsverbot nach § 6 Absatz 1,

2. die Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit bei Bauvorhaben  

der öffentlichen Hand und im öffentlichen Personenverkehr nach § 7,

3. das Recht auf Kommunikation in der Gebärdensprache oder mit  

anderen Kommunikationshilfen nach § 8 Absatz 3,

4. die Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit bei der Ausgestaltung 

des Schriftverkehrs nach § 9 sowie bei der Gestaltung medialer Angebote  

nach § 10

durch die in § 2 genannten Behörden erheben. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Maßnahme 

aufgrund einer Entscheidung in einem verwaltungs- oder sozialgerichtlichen Streitver-

fahren erlassen worden ist.
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(2)  Eine Klage ist nur zulässig, wenn der Verband durch die angegriffene Maßnahme in sei-

nem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt ist. Soweit ein Mensch mit Behinderun-

gen selbst seine Rechte durch eine Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann 

oder hätte verfolgen können, kann die Klage nach Absatz 1 nur erhoben werden, wenn 

der Verband geltend macht, dass es sich bei der Maßnahme um einen Fall von allgemei-

ner Bedeutung handelt. Dies ist insbesondere gegeben, wenn eine Vielzahl gleich gela-

gerter Sachverhalte vorliegt. Für Klagen nach Absatz 1 Satz 1 gelten die Vorschriften des 

Achten Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend mit der Maßgabe, 

dass es eines Vorverfahrens auch dann bedarf, wenn die an gegriffene Maßnahme von 

einer obersten Landesbehörde erlassen worden ist.

11



abschnitt 4 
interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen

§ 13 |  Amt der oder des Beauftragten der Landesregierung  

für die Belange von Menschen mit Behinderungen

(1)  Die Landesregierung bestellt im Benehmen mit dem Landes-Beirat für die Belange von 

Menschen mit Behinderungen für die Dauer der Wahlperiode des Landtags eine Beauf-

tragte oder einen Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen (Landes-Behindertenbeauftragte oder Landes-Behindertenbeauftragter). 

Die oder der Landes-Behindertenbeauftragte ist unabhängig, weisungsungebunden und 

ressortübergreifend tätig. 

(2)  Der beauftragten Person ist die für die Erfüllung ihrer Aufgabe notwendige Personal- und 

Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 

§ 14 |  Aufgaben und Befugnisse der oder des  

Landes-Behindertenbeauftragten

(1) Die oder der Landes­Behindertenbeauftragte wirkt darauf hin, dass die Verpflichtung des 

Landes, für gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen 

zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erfüllt wird. Die oder der Landes-

Behindertenbeauftragte setzt sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe dafür ein, dass un-

terschiedliche Lebensbedingungen von Frauen und Männern mit Behinderungen berück-

sichtigt und Benachteiligungen beseitigt werden.

(2) Die oder der Landes-Behindertenbeauftragte berät die Landesregierung in Fragen der Po-

litik für Menschen mit Behinderungen und arbeitet mit der Verwaltung zusammen. Zudem 

sind die oder der Landes-Behindertenbeauftragte Anlaufstelle für Menschen mit Behinde-

rungen und deren Angehörige (Ombudsfrau beziehungsweise Ombudsmann).
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(3)  Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist die oder der Landes-Behindertenbeauftragte, so-

weit die spezifischen Belange der Menschen mit Behinderungen betroffen sind, bei Ge-

setzgebungs- und Verordnungsvorhaben frühzeitig zu beteiligen. 

(4)  Öffentliche Stellen im Sinne des § 2 sollen die Landes­Behindertenbeauftragte oder den 

Landes-Behindertenbeauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben unterstüt-

zen. Dies umfasst insbesondere die Verpflichtung zur Auskunftserteilung und Aktenein-

sicht im Rahmen der Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten.

§ 15 |  Kommunale Beauftragte für die Belange  

von Menschen mit Behinderungen

(1)  In jedem Stadt- und Landkreis ist eine Beauftragte oder ein Beauftragter für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen (kommunale Behindertenbeauftragte oder kommu-

naler Behindertenbeauftragter) zu bestellen. In den übrigen Gemeinden können kommu-

nale Behindertenbeauftragte bestellt werden. Die kommunalen Behindertenbeauftrag-

ten sind unabhängig und weisungsungebunden. 

(2)  Das Land fördert die Bestellung von hauptamtlichen Behindertenbeauftragten in den 

Stadt- und Landkreisen.

(3)  Die Beauftragten im Sinne von Absatz 1 Satz 1 beraten die Stadt- und Landkreise in Fra-

gen der Politik für Menschen mit Behinderungen und arbeiten mit der Verwaltung zu-

sammen. Zudem sind sie Ombudsfrau beziehungsweise Ombudsmann. Die Beauftragten 

der Landkreise nehmen neben ihren eigenen Aufgaben die Koordination der Beauftrag-

ten bei den kreisangehörigen Gemeinden wahr.

(4)  Die Beauftragten im Sinne von Absatz 1 sind bei allen Vorhaben der Gemeinden und 

Landkreise, soweit die spezifischen Belange der Menschen mit Behinderungen betroffen 

sind, frühzeitig zu beteiligen. Über die jeweilige Stellungnahme informiert die Bürger-

meisterin oder der Bürgermeister den Gemeinderat sowie die Landrätin oder der Landrat 

den Kreistag.
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(5)  Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 sollen die Beauftragten im Sinne von Absatz 1 bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Dies umfasst insbesondere die Verpflichtung zur 

Auskunftserteilung und Akteneinsicht im Rahmen der Bestimmungen zum Schutz perso-

nenbezogener Daten.

(6)  Unbeschadet der Regelung in Absatz 1 können Beiräte für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen auf kommunaler Ebene gebildet werden.

§ 16 |  Landes-Beirat für die Belange von Menschen  

mit Behinderungen; Verordnungsermächtigung

(1)  Der Landes-Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Landes-Behinder-

tenbeirat) berät und unterstützt die Landes-Behindertenbeauftragte oder den Landes-

Behindertenbeauftragten bei allen wesentlichen Fragen, die die Belange von Menschen 

mit Behinderungen berühren. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist der Landes-Behin-

dertenbeirat, soweit die spezifischen Belange der Menschen mit Behinderungen betrof-

fen sind, bei Gesetzgebungs- und Verordnungsvorhaben frühzeitig zu beteiligen.

(2)  Der Landes-Behindertenbeirat setzt sich aus 25 Mitgliedern zusammen. Die oder der Lan-

des-Behindertenbeauftragte hat den Vorsitz und ist stimmberechtigtes Mitglied des Lan-

des­Behindertenbeirats. Folgende 14 weitere stimmberechtigte Mitglieder gehören dem 

Landes-Behindertenbeirat an:

1.  zehn Mitglieder auf Vorschlag der Verbände und Selbsthilfegruppen der 

Menschen mit Behinderungen,

2.  ein Mitglied auf Vorschlag der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte,

3.  jeweils ein Mitglied auf Vorschlag der Behindertenbeauftragten der Stadt- und 

Landkreise und der Behindertenbeauftragten kreisangehöriger Gemeinden und 

4.  ein Mitglied auf Vorschlag der Behinderten- und Rehabilitationssportverbände. 
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Nicht stimmberechtigte Mitglieder des Landes-Behindertenbeirats sind je eine Vertrete-

rin oder ein Vertreter

1. des Sozialministeriums,

2. der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit,

3. der landesunmittelbaren gesetzlichen Krankenkassen,

4. der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg,

5. des Integrationsamtes,

6. der kommunalen Landesverbände,

7. der Liga der freien Wohlfahrtspflege,

8. der Architektenkammer Baden-Württemberg,

9. der kassenärztlichen oder der kassenzahnärztlichen Vereinigung und

10. die Landesärztin oder der Landesarzt für Menschen mit Behinderungen. 

(3)  Für jedes stimmberechtigte Mitglied ist eine Stellvertretung vorzuschlagen.

(4)  Bei der Auswahl der Vorschläge nach Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 ist dafür Sorge zu tra-

gen, dass möglichst betroffene Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden 

und Frauen und Männer zu gleichen Anteilen vertreten sind. Bei der Auswahl der Vor-

schläge der Verbände und Selbsthilfegruppen der Menschen mit Behinderungen ist zu 

berücksichtigen, dass Menschen mit unterschiedlichen Arten von Behinderungen ange-

messen Berücksichtigung finden. 

(5)  Die Mitglieder des Landes-Behindertenbeirats und ihre Stellvertretungen werden von 

der oder dem Landes-Behindertenbeauftragten für die Dauer einer Wahlperiode des 

Landtags berufen.

(6)  Das Nähere zur Auswahl, Berufung und Abberufung der Mitglieder beziehungsweise 

Stellvertretungen des Gremiums bestimmt das Sozialministerium durch Rechtsverord-

nung.
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abschnitt 5 
Übergangs- und schlussvorschriften

§ 17 |  Übergangsvorschriften

(1)  Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes unter-

stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben ihre Internetauftritte 

und -angebote spätestens bei einer Aktualisierung beziehungsweise Neugestaltung nach 

den Vorgaben des § 10 zu gestalten.

(2)  Die Beauftragten in den Stadt­ und Landkreisen im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 sind 

spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu bestellen.

§ 18 |  Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Landes-Behinderten-

gleichstellungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GBl. S. 327) außer Kraft. 

Stuttgart, den 17. Dezember 2014

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg
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2

Begründung der Landesregierung 
zum Gesetzentwurf  
vom 21. Oktober 2014
Landtags-Drucksache 15/5936



i | allgemeiner teil

1 |  Zielsetzung

a  Ausgangslage

Die Behindertengleichstellungsgesetze des Bundes und der Länder ordnen sich in ein um-

fassendes bundesweites Regelungssystem zur Umsetzung der Rechte der Menschen mit Be-

hinderungen ein. Hierzu gehören neben dem behinderungsspezifischen Gleichheitssatz des 

Grundgesetzes in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des 

Bundes (AGG) und das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). Auch Artikel 2a der Verfas-

sung des Landes Baden-Württemberg (LV) normiert ein allgemeines Verbot der Benachtei-

ligung von Menschen mit Behinderungen („Niemand darf wegen seiner Behinderung be-

nachteiligt werden“). 

Am 1. Juni 2005 trat in Baden-Württemberg das Landes-Behindertengleichstellungsgesetz  

(L-BGG) in Kraft. Dieses lehnt sich in seinem Regelungsinhalt an das am 1. Mai 2002 in Kraft 

getretene Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) an. Ziel der Gleichstellungs-

gesetze des Bundes und der Länder ist es, die Benachteiligungen von Menschen mit Behin-

derungen zu beseitigen und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderun-

gen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten. 

b Anlass

Im Dezember 2006 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-

gen (UN-Behindertenrechtskonvention – UN-BRK). Deutschland hat die Konvention am 24. Fe-

bruar 2009 ratifiziert. Das Übereinkommen ist am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft getre-

ten. Die UN­Behindertenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Deutschland 

als Vertragsstaat dazu verpflichtet, den Inhalt der Konvention auf nationaler Ebene umzuset-

zen und zu diesem Zweck alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maß-

nahmen zu treffen (Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a UN­BRK). Mit der Ratifikation hat das 

Übereinkommen den Rang eines einfachen Bundesgesetzes erlangt und ist auf diese Weise 

Bestandteil der deutschen Rechtsordnung geworden. Vermittelt über das verfassungsrecht-

liche Rechtsstaatsgebot entfaltet die UN-Behindertenrechtskonvention Bindungswirkung 

für sämtliche staatliche Stellen (vergleiche hierzu Artikel 4 Absatz 5 UN-BRK).
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ii | einzelbegründung

zu abschnitt 1 

allgemeine Bestimmungen
 

Der Erste Abschnitt enthält die Festlegungen des Gesetzesziels, des Geltungsbereichs und 

grundlegende Begriffsbestimmungen. 

Zu § 1 |  Gesetzesziel

Die Vorschrift formuliert das Gesetzesziel, in Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-

tion den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 

durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. 

Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt mit anderen von den Menschenrech-

ten Gebrauch machen können, das heißt im gleichen Maße wie Menschen ohne Behinderun-

gen. Dieses in Anlehnung an Artikel 1 Satz 1 UN-BRK erklärte Ziel fußt auf der Erkenntnis, 

dass Menschen wegen einer Beeinträchtigung stärker in der Wahrnehmung ihrer Rechte 

eingeschränkt sein können als Menschen ohne Behinderungen. Die Umsetzung der UN­Be-

hindertenrechtskonvention wird explizit zum eigenständigen Gesetzesziel erhoben. 

In Satz 2 werden die bei der Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen 

insbesondere zu beachtenden menschenrechtlichen Prinzipien in Anlehnung an Artikel 3 

UN-BRK aufgezählt. Die zentralen Leitprinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention wie 

Selbstbestimmung, Nichtbenachteiligung, Inklusion, Partizipation und Barrierefreiheit fin-

den auf diesem Weg Aufnahme in das Landes-Behindertengleichstellungsgesetz. An der 

Spitze der allgemeinen Grundsätze steht wie in Artikel 1 des Grundgesetzes die Achtung der 

Menschenwürde. Daneben werden in Satz 2 die Prinzipien der Chancengleichheit, Gleichbe-

rechtigung von Mann und Frau sowie der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinde-

rungen herausgestellt. Hier wird unter Nummer 10 schließlich auch in Anlehnung an Arti-

kel 3 UN-BRK die besondere Achtung der Rechte von Kindern mit Behinderungen verankert. 
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Zu § 2 |  Geltungsbereich

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf die Dienststellen und sonstigen Einrichtungen der 

Landesverwaltung einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen sowie auf Gemeinden, Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des 

Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die Beschränkung 

des Anwendungsbereichs für Gerichte und Staatsanwaltschaften ist Folge des in Gerichts- 

und Ermittlungsverfahren vorrangigen Bundesrechts. 

Der Geltungsbereich wird nunmehr umfassend auf die Gemeinden, Gemeindeverbände und 

sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts ausgeweitet. Bisher war das Landes-Behindertengleichstellungsgesetz in weiten Tei-

len nur auf Landesbehörden einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, An-

stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts anwendbar. Kommunen waren nur dann 

vollständig in den Anwendungsbereich einbezogen, wenn sie als untere Verwaltungsbe-

hörde tätig wurden. Da jedoch viele Behördenkontakte von Menschen mit Behinderungen 

mit kommunalen Behörden erfolgen, ist eine konsequente Einbeziehung der Kommunen 

und der ihnen unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts in den Geltungsbereich des Gesetzes – insbesondere im Hinblick auf die Verwendung 

von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen, die Gestaltung des Schriftver -

kehrs sowie der barrierefreien Gestaltung von medialen Angeboten – wichtig. Durch die 

Neuregelung sollen die Barrierefreiheit und die Gleichbehandlung von Menschen mit Behin-

derungen im öffentlichen Recht lückenlos gesichert werden. Auch im Lichte der UN­Behin-

dertenrechtskonvention, die für alle Träger öffentlicher Gewalt und damit auch für die Kom-

munen gilt, erscheint es nicht zulässig, die Kommunen weiter aus dem Anwendungsbereich 

des Landes-Behindertengleichstellungsgesetz auszunehmen.

Zu § 3 |  Begriffsbestimmungen

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird der Begriff der Behinderung neu definiert. Bislang wurde im Landes­Behin-

dertengleichstellungsgesetz die Definition aus dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch über-

nommen, wonach Menschen behindert sind, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähig-

keit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 
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dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben  

in der Gesellschaft beeinträchtigt. Die UN-Behindertenrechtskonvention etabliert jedoch 

einen veränderten Blick auf Behinderung. Die neugefasste Definition in Absatz 1 lehnt sich 

jetzt an Artikel 1 UN-BRK an. In Artikel 1 UN-BRK heißt es: „Zu den Menschen mit Behinde-

rungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeein-

trächtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 

vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ 

Auch in der Präambel wird unter Buchstabe e als Erwägungsgrund auf den Begriff der „Be-

hinderung“ Bezug genommen und beschrieben, dass sich das Verständnis von Behinderung 

ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Men-

schen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht. 

Die neugefasste Definition in Absatz 1 steht nicht im Widerspruch zur Regelung im Neunten 

Buch Sozialgesetzbuch und im Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes. Beide Be-

griffsbestimmungen knüpfen notwendigerweise und übereinstimmend an einer vorhande-

nen dauerhaften, körperlichen, geistigen oder seelischen Funktionsbeeinträchtigung an, 

also an einem medizinisch feststellbaren Kriterium. Um das Ausmaß einer Behinderung zu 

erfassen, darf jedoch der Blick nicht auf eine rein medizinische Beurteilung verengt werden. 

Vielmehr müssen die Wechselwirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung berücksichtigt 

werden und zwar sowohl mit den personenbezogenen als auch mit den umweltbezogenen 

Faktoren. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird der Begriff der Barrierefreiheit definiert. Die Vorschrift stellt eine zentrale 

Bestimmung dieses Gesetzes dar. Die Vorschrift verfolgt den Gedanken der Zugänglichkeit 

im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 UN-BRK. Es soll deutlich werden, dass nicht nur die physi-

schen Barrieren gemeint sind, sondern auch die kommunikativen Schranken erfasst werden. 

Barrieren können beispielsweise für einen gehörlosen Menschen das Nichtvorhandensein 

eines Gebärdensprachdolmetschers oder für einen sehbehinderten Menschen nur die Aus-

händigung eines Schriftstückes in normaler Druckform sein. Auch den Belangen von Men-

schen mit geistiger Behinderung oder Lernschwierigkeiten ist Rechnung zu tragen. Darüber 

hinaus sind auch sonstige Schranken erfasst, denen Menschen mit einer Behinderung in ge-

stalteten Lebensbereichen ausgesetzt sind. Satz 2 stellt klar, dass eine solche Schranke auch 

in der Verweigerung oder Erschwerung der Mitnahme oder des Einsatzes benötigter Hilfs-

mittel liegen kann. Das kann beispielsweise das Verbot der Mitnahme von Blindenführhun-

den zu öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und Veranstaltungen sein. 
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Es geht um eine Gestaltung der Lebensbereiche in einer Art und Weise, die die Nutzung 

durch alle Menschen möglich macht, unabhängig von Krankheit, Behinderung oder Alter 

(„universal design“). Der Begriff barrierefrei ist allumfassend und nicht allein auf die Bedürf-

nisse von Menschen mit Behinderungen beschränkt. Das bedeutet, dass, wo immer möglich, 

Sonderlösungen zugunsten einer die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen selbst-

verständlich einbeziehenden, allgemeinen gestalterischen Lösung vermieden werden soll-

ten. Es geht um eine inklusive Gestaltung des Lebensumfeldes für alle Menschen, die nie-

manden ausschließt und von allen gleichermaßen genutzt werden kann. 

Die in der Vorschrift beispielhaft aufgezählten gestalteten Lebensbereiche sollen deutlich 

machen, dass Barrierefreiheit grundsätzlich einen umfassenden Zugang und eine uneinge-

schränkte Nutzung aller Lebensbereiche voraussetzt. Diese grundsätzlich vorausgesetzte 

selbstständige Nutzungsmöglichkeit schließt jedoch nicht aus, dass gegebenenfalls der 

Mensch mit Behinderung aufgrund der Schwere seiner Behinderung auf ergänzende Hilfe 

angewiesen ist. 

Die Anforderungen der Barrierefreiheit beziehen sich nur auf gestaltete Lebensbereiche,  

die von natürlichen Lebensbereichen abzugrenzen sind.

Die einzufordernden Standards der Barrierefreiheit sind einem ständigen Wandel unter-

worfen und werden spezifisch für die einzelnen Regelungsbereiche teils durch DIN­Normen, 

teils durch allgemeine technische Standards und teils über Pläne und Programme fest-

gelegt. Die Definition des Begriffes der Barrierefreiheit in dieser Vorschrift berührt nicht  

die Begriffsbestimmungen der Landesbauordnung für Baden-Württemberg, die bereits seit 

1996 eigenständige Regelungen hierzu enthält. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 definiert den Begriff der Benachteiligung. Das verfassungsrechtliche Benachteili-

gungsverbot des Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes wird durch die Legaldefinition 

des Begriffs der Benachteiligung und das in § 6 Absatz 1 L­BGG verankerte Benachteili­

gungsverbot konkretisiert. Erfasst werden unmittelbare und mittelbare Benachteiligungen  

gleichermaßen. Wie auch nach dem völkerrechtlichen Diskriminierungsverständnis der  

UN-Behindertenrechtskonvention sind deshalb Benachteiligungen im Sinne des Landes-Be-

hindertengleichstellungsgesetz neben ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen, die aus-

drücklich auf das Merkmal der Behinderung abstellen, auch Sachverhalte, in welchen sich 

scheinbar behinderungsneutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren im Ergebnis tat-

sächlich benachteiligend für Menschen mit Behinderungen auswirken. 
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Zu § 4 |  Frauen mit Behinderungen

Die Vorschrift greift den Gedanke des „Gender Mainstreaming“ auf. Darunter wird der Pro-

zess und die Vorgehensweise verstanden, die Geschlechterperspektive durch Berücksich-

tigung der unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen und Männern 

von vornherein in die Gesamtpolitik aufzunehmen um das Ziel der Gleichstellung von  

Frauen und Männern verwirklichen zu können. Die Vorschrift beinhaltet dabei den Gesichts-

punkt der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen als auch den As-

pekt der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und trägt damit den Verfassungsaufträ-

gen des Artikels 3 Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes gleichermaßen 

Rechnung. Das Problem der mehrdimensionalen Diskriminierung aufgrund der Behinderung 

und des Geschlechts wird deutlich. Auf das Problem der mehrdimensionalen Diskriminie-

rung wird bereits in der Präambel der UN-Behindertenrechtskonvention unter Buchstabe e 

hingewiesen und weiter insbesondere die schwierige Situation für Frauen mit Behinderun-

gen (Präambel Buchstabe q) betont.

Artikel 6 UN­BRK verpflichtet die Vertragsstaaten, alle geeigneten Maßnahmen zur Siche-

rung der vollen Entfaltung, der Förderung und der Stärkung der Autonomie der Frauen zu 

treffen, um zu garantieren, dass sie die in der Konvention genannten Menschenrechte und 

Grundfreiheiten genießen und ausüben können. Vor diesem Hintergrund gibt § 4 Satz 1  

L-BGG vor, dass bei der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen die 

besonderen Belange von Frauen mit Behinderungen zu berücksichtigen sind. § 4 Satz 2  

L-BGG stellt klar, dass – soweit Ungleichheiten zu Lasten von Frauen mit Behinderungen be-

stehen – besondere Maßnahmen zum Abbau oder dem Ausgleich derselben zulässig sind. 
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zu abschnitt 2 

verpflichtung zur gleichstellung und Barrierefreiheit
 

Abschnitt 2 regelt Pflichten öffentlicher Stellen zur Ermöglichung einer gleichberechtigten 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie konkrete Ansprüche von Menschen mit Behin-

derungen.

Zu § 5 |  Gleichstellungsauftrag 

Zu Absatz 1

Absatz 1 verdeutlicht, dass die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht nur 

eine Aufgabe des Staates ist, sondern vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das 

Ziel einer inklusiven Gesellschaft im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention kann nur 

erreicht werden, wenn alle gesellschaftspolitischen Beteiligten ihr Handeln danach ausrich-

ten und dieses Ziel befördern.

Zu Absatz 2

Satz 1 konkretisiert die Zielsetzung des § 1 für die in § 2 genannten Normadressaten. 

Satz 2 stellt klar, dass zur Förderung in Bereichen bestehender Benachteiligungen von Men-

schen mit Behinderungen gegenüber nicht behinderten Menschen besondere Maßnahmen 

zum Abbau und zur Beseitigung dieser Benachteiligungen zulässig sind. Neben dem Ver-

fassungsrecht enthält auch das Gemeinschaftsrecht (zum Beispiel Artikel 7 der Richtlinie 

2000/78/EG) Regelungen, die auf die Beseitigung und den Abbau bestehender Benachteiligun-

gen beziehungsweise Diskriminierungen abzielen. Zudem sind nach Artikel 5 Absatz 3 UN-BRK 

die Vertragsstaaten gehalten, alle geeigneten Schritte einzuleiten, um angemessene Vorkeh-

rungen zum Schutz vor Diskriminierung zu gewährleisten. In Artikel 5 Absatz 4 UN-BRK sind 

ausdrücklich „besondere Maßnahmen“ vorgesehen, die zur Beschleunigung oder Herbeifüh-

rung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen sinnvoll sind. 

Satz 3 schreibt ausdrücklich die Berücksichtigung der besonderen Belange von Frauen mit 

Behinderungen vor. 
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Zu § 6 |  Benachteiligungsverbot für öffentliche Stellen, 

Beweislastumkehr

 

Zu Absatz 1

Absatz 1 konkretisiert das verfassungsrechtliche Benachteiligungsverbot des Artikel 3 Ab-

satz 3 Satz 2 des Grundgesetzes für den Anwendungsbereich dieses Gesetzes (§ 2). Der Be-

griff der Benachteiligung wird in § 3 Absatz 3 definiert. 

Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 dürfen Menschen mit und ohne Behinderung nicht ohne 

zwingenden Grund unterschiedlich behandeln und dadurch Menschen mit Behinderungen 

in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigen. Dieses Ver-

bot der Ungleichbehandlung ohne zwingenden Grund trägt zugleich der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts Rechnung, der zufolge eine rechtliche Schlechterstellung 

von Menschen mit Behinderungen nur dann zulässig ist, „wenn zwingende Gründe dafür 

vorliegen“ (BVerfG 99, 341, 357). 

Zu Absatz 2

Absatz 2 grenzt den Geltungsbereich des Absatz 1 zu anderen Benachteiligungsverboten ab 

und stellt insoweit den Vorrang spezieller Gesetze dar.

Zu Absatz 3

Die Einführung einer Beweislastumkehr soll Menschen mit Behinderungen die Durchset-

zung ihrer Rechte erleichtern. Nach Absatz 3 reicht es künftig aus, Tatsachen, die eine Be-

nachteiligung vermuten lassen, zu beweisen. Dann muss die Behörde nachweisen, dass sie 

das Benachteiligungsverbot nicht verletzt hat.

Die gesetzliche Regelung zur Beweislastumkehr entspricht § 22 AGG. 

Die Vorschrift gilt für das Verwaltungsverfahren und im verwaltungsgerichtlichen und so-

zialgerichtlichen Verfahren (materielle Beweislastregel). 

30



Begründung zum Gesetzentwurf der Landesregierung vom 21. Oktober 2014

Zu § 7 |  Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen  

Bau und Verkehr

Zu Absatz 1

Die Vorschrift trifft Bestimmungen zu der in § 3 Absatz 2 definierten Barrierefreiheit im Bereich 

Bau. Absatz 1 stellt klar, dass für bauliche und andere Anlagen weiterhin die Be stimmungen der 

Landesbauordnung für Baden­Württemberg Anwendung finden. Aus der Bestimmung des Ab-

satz 1 lässt sich keine Verpflichtung zur Umgestaltung bestehender baulicher und anderer An­

lagen ableiten, da die gewählte Begrifflichkeit Neubau­ und Umbaumaßnahmen erfasst.

Zu Absatz 2

Absatz 2 betrifft die Barrierefreiheit im Bereich Verkehr. Hinsichtlich der barrierefreien Gestal-

tung von neu zu errichtenden Straßen sowie öffentlich zugänglichen Verkehrsanlagen und 

neu zu beschaffenden Beförderungsmitteln im öffentlichen Personenverkehr wird klarstellend 

auf die einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes verwiesen. Für den Verkehrsbereich rele-

vante Gesetze sind insbesondere das Straßengesetz, das Gesetz über die Planung, Organisation 

und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs, das Gemeindeverkehrsfinanzierungs-

gesetz, das Personenbeförderungsgesetz und die Straßenverkehrs­Zulassungs­Ordnung.

Unter „großen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen“ sind in Übereinstimmung mit dem 

Behindertengleichstellungsgesetz Vorhaben mit einem Finanzvolumen von mehr als eine 

Million Euro zu verstehen. 

Zu § 8 |  Recht auf Verwendung von Gebärdensprache  

und anderen Kommunikationsmitteln

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird die Deutsche Gebärdensprache als eigenständige Sprache anerkannt. Es 

wird klargestellt, dass die von hörbehinderten Menschen verwendete Deutsche Gebärden-

sprache gleichberechtigt gegenüber der Deutschen Lautsprache ist. 
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Zu Absatz 2

In Absatz 2 werden lautsprachbegleitende Gebärden als Kommunikationsform der deut-

schen Sprache anerkannt. 

Zu Absatz 3

Die Norm des § 8 Absatz 3 begründet Rechtsansprüche von Menschen mit Hörbehinderun-

gen (Gehörlosen, Ertaubten und Schwerhörigen) sowie Menschen mit Sprachbehinderun-

gen. Öffentliche Stellen im Sinne von § 2 werden danach grundsätzlich verpflichtet, einem 

Menschen mit Hör­ oder Sprachbehinderung die Verwendung der Deutschen Gebärdenspra-

che, lautsprachbegleitender Gebärden beziehungsweise anderer geeigneter Kommunika-

tionsmittel zu ermöglichen. Durch die Erweiterung des Geltungsbereichs in § 2 gilt diese 

Verpflichtung nunmehr auch ausdrücklich für Gemeinden, Gemeindeverbände und die sons-

tigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

Es wird damit aber keine neue Aufgabe auf die Kommunen übertragen, da die Verpflichtung 

zum barrierefreien Verwaltungshandeln sich bereits aus dem verfassungsrechtlichen Be-

nachteiligungsverbot und der UN-Behindertenrechtskonvention ergibt. 

Der Anspruch ist auf die Bereiche beschränkt, in denen es um die Wahrnehmung eigener 

Rechte in einem Verwaltungsverfahren geht. 

Andere Kommunikationshilfen im Sinne des Absatzes 3 können sein:

n	 Kommunikationshelferinnen und Kommunikationshelfer (insbesondere 

Schriftdolmetscherinnen und Schriftdolmetscher, Simultanschriftdolmetsche-

rinnen und Simultanschriftdolmetscher, Oraldolmetscherinnen und Oraldol-

metscher, Kommunikationsassistentinnen und Kommunikationsassistenten),

n	 Kommunikationsmethoden (insbesondere Lormen und taktil wahrnehmbare 

Gebärden) und

n	 Kommunikationsmittel (insbesondere akustisch-technische Hilfen oder 

graphische Symbol-Systeme).

Diese anderen geeigneten Kommunikationshilfen sind zu unterscheiden von Hilfsmitteln 

für Menschen mit Hör­ beziehungsweise Sprachbehinderungen, die generell zum Leistungs-

kanon der Rehabilitationsträger gehören. 
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Die Beschränkung des Anwendungsbereiches auf die Wahrnehmung eigener Rechte im 

Verwaltungsverfahren führt zu einer klaren Abgrenzung. Nicht umfasst sind demnach bloße  

Informationsbedürfnisse außerhalb von Verwaltungsverfahren, die schlichtes Verwaltungshan-

deln sind. Das Recht auf Verwendung der beschriebenen Kommunikationsformen hat keine 

Auswirkungen auf Termine und Fristen. Beispielsweise kann die versäumte Frist zur Einlegung 

eines Widerspruches nicht dadurch entschuldigt werden, dass der Mensch mit Behinderun-

gen diesen mündlich (also mit den genannten Kommunikationsformen) zur Niederschrift ein-

legen wollte. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist somit allein aus diesem Grund in 

der Regel nicht möglich.

Zu beachten ist, dass die Kostenerstattungspflicht der öffentlichen Stelle nur besteht, so-

weit die Aufwendungen zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erfor-

derlich sind. Dies bedeutet auch, dass sofern ein schriftliches Verfahren möglich und ange-

messen ist, die Hinzuziehung beispielsweise eines Gebärdensprachdolmetschers nicht als 

erforderlich anzusehen ist. Die öffentliche Stelle ist des Weiteren befugt, unter Beachtung 

der berechtigten Wünsche des Menschen mit Behinderungen gegebenenfalls nur die Kosten 

der günstigsten Maßnahme zu erstatten, die zum gleichen Erfolg führt, da nur diese Aufwen-

dungen als erforderlich anzusehen sind. Die Erstattung der Kosten erfolgt dem Menschen 

mit Behinderungen gegenüber, der die entsprechenden Dienste im Sinne der Selbstbestim-

mung eigenverantwortlich in Auftrag gibt.

Aus dieser Vorschrift leitet sich kein Sicherstellungsauftrag für öffentliche Stellen ab. Diese 

haben damit zum Beispiel nicht das tatsächliche Vorhandensein von Gebärdensprachdol-

metschern zu gewährleisten, sondern erforderlichenfalls die Kosten für deren geleistete 

Dienste nach Absatz 4 zu erstatten. Ein Anspruch auf Zurverfügungstellung von Hilfsmitteln 

lässt sich aus dieser Norm nicht ableiten.

Zu Absatz 4

Die Kostenerstattung wird in Absatz 4 in Anlehnung an das Justizvergütungs- und -entschä-

digungsgesetz geregelt. 
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Zu § 9 |  Gestaltung des Schriftverkehrs

Zu Absatz 1

Absatz 1 soll die barrierefreie Wahrnehmung von Schriftstücken ermöglichen. Öffentliche 

Stellen im Sinne von § 2 sollen auf Verlangen im Schriftverkehr mit den Bürgerinnen und 

Bürgern im Rahmen der technischen und verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten so-

wie rechtlichen Bestimmungen eine Behinderung von Menschen berücksichtigen. Hiervon 

sind nach der Erweiterung des Geltungsbereichs dieses Gesetzes (§ 2) auch Gemeinden, Ge-

meindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts erfasst. Dies gilt nicht nur für Menschen mit Sehbehin-

derungen, sondern stellt auch Anforderungen an die Verständlichkeit für Menschen mit ko-

gnitiven Einschränkungen. Dass Verwaltungshandeln für die Betroffenen verständlich und 

nachvollziehbar sein soll, bekommt hier zusätzlich seine behinderungsspezifische Ausprä-

gung; die Behörden sollen den individuellen Wahrnehmungsfähigkeiten von Menschen mit 

Behinderungen nach Möglichkeit Rechnung tragen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 konstituiert einen Anspruch für blinde und sehbehinderte Menschen, auf Anforde-

rung die Bescheide, öffentlich­rechtlichen Verträge und Vordrucke von öffentlichen Stellen 

im Sinne von § 2 auch in einer für sie wahrnehmbaren Form zu erhalten, sofern dies zur 

Wahrnehmung eigener Rechte in einem Verwaltungsverfahren erforderlich ist. 

Der Umfang des Anspruchs bestimmt sich dabei nach der individuellen Fähigkeit zur Wahr-

nehmung. Die moderne elektronische Informationsverarbeitung macht es möglich, die In-

formationen dem betroffenen Personenkreis als elektronische Mail zuzusenden, sofern sie 

einen Internetzugang und einen Computer mit Braille-Zeile oder Sprachausgabe haben, auf 

einem Datenträger, als Braille-Druck oder gegebenenfalls in Großdruck. 

Wenn die in Rede stehenden Dokumente nach den einschlägigen Vorschriften kosten- bezie-

hungsweise gebührenpflichtig sind, gilt dies auch für Menschen mit Behinderungen. Es dür-

fen aber keine zusätzlichen Gebühren und Kostenerstattungen erhoben werden, die nicht 

auch bei Menschen ohne Behinderungen anfallen. 
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Satz 2 verweist in entsprechender Anwendung auf die Verordnung zur Zugänglichmachung 

von Dokumenten für blinde und sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren nach 

dem Behindertengleichstellungsgesetz (Verordnung über barrierefreie Dokumente in der 

Bundesverwaltung vom 17. Juli 2002 – BGBl. I S. 2652) in der jeweils geltenden Fassung. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass die Bestimmungen zur Form, Bekanntgabe und Zustellung von Ver-

waltungsakten von den in den Absätzen 1 und 2 getroffenen Regelungen unberührt bleiben. 

Die Verpflichtung, im Schriftverkehr eine Behinderung zu berücksichtigen, hat zudem keine 

Auswirkungen auf Fristen und Termine. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist somit 

allein aus diesem Grund in der Regel nicht möglich. 

Zu § 10 |  Barrierefreie mediale Angebote

Die Vorschrift trägt der Umsetzung von Artikel 9 UN-BRK, wonach die Vertragsstaaten ver-

pflichtet sind, auch die Zugänglichkeit von Informations­ und Kommunikationsdiensten für 

Menschen mit Behinderungen sicherzustellen, Rechnung. 

Die Regelung findet Anwendung auf das Rechtsverhältnis der öffentlichen Stellen im Sinne 

von § 2 zu Bürgerinnen und Bürgern als Nutzer des dort beschriebenen IT­Angebots. Sie um-

fasst ausschließlich mediale Angebote, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Öffentliche 

Stellen werden unter Beachtung der technischen, finanziellen und verwaltungsorganisato-

rischen Möglichkeiten zur barrierefreien Ausgestaltung ihrer medialen Angebote verpflich-

tet. Eine entsprechende technische Ausrüstung des Menschen mit Behinderungen wird da-

bei vorausgesetzt. Ein Anspruch auf Bereitstellung dieser Ausstattung besteht nach diesem 

Gesetz nicht. 

Die technische Gestaltung von Internetseiten sowie grafischen Programmoberflächen, die 

mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, erlauben insbesondere blinden 

und sehbehinderten Menschen häufig keine Nutzung in vollem Umfang. Hierzu bereits ent-

wickelte Standards finden nicht immer ausreichend Beachtung. 
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Die Anforderungen zur barrierefreien Gestaltung orientieren sich an den Standards der  

Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung vom 12. September 2011 (BGBl. I S. 1843). Die-

se löst die Barrierefreie Informationstechnik­Verordnung vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2654)  

ab. Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung basiert in technischer Hinsicht auf 

den Ende 2008 verabschiedeten internationalen Zugänglichkeitsrichtlinien für Webinhalte 

WCAG 2.0 („Web Content Accessibility Guidelines 2.0“). Durch die Anforderungen an Webin-

halte soll die uneingeschränkte Nutzung der öffentlichen Internetauftritte und ­angebote 

durch Menschen mit Behinderungen grundsätzlich möglich sein. 

Mit dem Verweis auf öffentliche Stellen im Sinne von § 2 gilt die Verpflichtung zur barriere-

freien Gestaltung nunmehr auch für Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen 

der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Es 

wird damit aber keine neue Aufgabe auf die Kommunen übertragen, da die Verpflichtung zur 

barrierefreien Informationstechnik sich bereits aus dem verfassungsrechtlichen Benachtei-

ligungsverbot und der UN-Behindertenrechtskonvention ergibt. Die Übergangsregelung des 

§ 17 Absatz 1 findet Anwendung. 

Auch auf EU-Ebene bestehen derzeit konkrete Bestrebungen, einheitliche Standards für den 

barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher – und damit auch kommunaler – Stellen zu 

schaffen. Im Dezember 2012 wurde von der Europäischen Kommission der Entwurf einer 

Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher Stellen vorgelegt (COM 

(2012) final).
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zu abschnitt 3  
rechtsbehelfe

Die in diesem Abschnitt geregelte gesetzliche Prozessstandschaft (§ 11) und das Verbands-

klagerecht (§ 12) sollen die materiellen Regelungen zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen und zur Herstellung von Barrierefreiheit leichter durchsetzbar machen. 

Zu § 11 |  Prozessstandschaft in verwaltungs- und  

sozialrechtlichen Verfahren

§ 11 ist eines der prozessualen Instrumente des Landes­Behindertengleichstellungsgeset-

zes, die die materiellen Regelungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

und zur Herstellung von Barrierefreiheit fördern. 

Gemäß § 11 kann verwaltungs­ und sozialrechtlicher Rechtsschutz gegen Rechtsverletzun-

gen eines Menschen mit Behinderungen nicht nur von der betroffenen Person selbst, son-

dern, ihr schriftlich erteiltes Einverständnis vorausgesetzt, vertretungsweise auch von Ver-

bänden beantragt werden. Klagebefugt sind Verbände nach § 12 Absatz 1. Da ein Verband im 

Fall einer Klage nach § 11 lediglich das Recht einer anderen Person geltend macht, müssen 

die gleichen Verfahrensvoraussetzungen (zum Beispiel die Einhaltung von Fristen), wie bei 

einer Klage der vertretenen Person selbst, erfüllt sein. 

Die Vorschrift orientiert sich an § 12 BGG und § 63 SGB IX, die bereits ein Klagerecht der Ver-

bände in Gestalt einer gesetzlichen Prozessstandschaft vorsehen.

Die Regelung trägt dem besonderen Interesse von Menschen mit Behinderungen an einer 

sachnahen Prozessführung Rechnung. Sie berücksichtigt das gerade bei Verbänden von 

Menschen mit Behinderungen im Vordergrund stehende Prinzip der Selbsthilfe, wonach Be-

troffene anderen Betroffenen, die sich in einer vergleichbaren Lebenssituation befinden, 

Unterstützung gewähren. Die Vertreter dieser Gruppen verfügen über spezielle Kenntnisse 

der Sach­ und Rechtslage. Zudem können sie sich als persönlich Betroffene leichter als ande-

re in die von ihnen vertretenen Menschen mit Behinderungen einfühlen und ein besonderes 

Vertrauensverhältnis aufbauen.
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Zu § 12 |  Verbandsklagerecht

Zu Absatz 1

Die Vorschrift führt für den Geltungsbereich dieses Gesetzes eine öffentlich­rechtliche alt-

ruistische Verbandsklage zugunsten von Verbänden von Menschen mit Behinderungen ein. 

Dabei setzt diese Klagemöglichkeit nicht voraus, dass der klagende Verband in eigenen sub-

jektiven Rechten verletzt ist. Vielmehr wird ihm allgemein die Möglichkeit eingeräumt, die 

tatsächliche Anwendung von Vorschriften durchzusetzen, die dem Schutz von Menschen 

mit Behinderungen dienen. Die Regelung stellt eine – auch durch Landesgesetz – zulässige 

Ausnahme von § 42 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung dar.

Eine Rechtsverfolgung im Wege einer Verbandsklage wird vor allem in Betracht kommen, 

um eine mit den Vorschriften des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes in Einklang 

stehende Verwaltungspraxis herbeizuführen. In Abgrenzung zu § 11 ist daher die Verbands-

klage als Feststellungsklage ausgestaltet.

Während bislang nur die Feststellung eines Verstoßes gegen das Recht auf Kommunikation 

in Gebärdensprache oder mit anderen Kommunikationshilfen gemäß § 8 Absatz 3 bestand, 

kann nun darüber hinaus auf Feststellung eines Verstoßes gegen das Benachteiligungsver-

bot des § 6 Absatz 1 (Absatz 1 Nummer 1) sowie die Feststellung eines Verstoßes gegen die 

Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand 

und im öffentlichen Personenverkehr gemäß § 7 (Absatz 1 Nummer 2), bei der Ausgestaltung 

des Schriftverkehrs gemäß § 9 sowie bei der Gestaltung medialer Angebote gemäß § 10  

(Absatz 1 Nummer 4) geklagt werden.

Die Befugnis zur Verbandsklage hat nur ein nach § 13 Absatz 3 BGG anerkannter Verband 

oder dessen baden-württembergischer Landesverband. Diese Art der Bestimmung der Kla-

gebefugten führt zu einheitlichen Anforderungen an die Verbände auf Bundes- und Landes-

ebene. Die Verweisung bezieht sich auf die jeweils geltende Fassung des Behindertengleich-

stellungsgesetzes.

Das Verbandsklagerecht besteht nicht bei Vorliegen der in Satz 2 genannten Voraussetzungen. 

38



Begründung zum Gesetzentwurf der Landesregierung vom 21. Oktober 2014

Absatz 2

Absatz 2 regelt die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Verbandsklage. Nach Satz 

1 steht den genannten Verbänden von Menschen mit Behinderungen das Klagerecht nur zu, 

wenn sie in ihrem satzungsmäßigen Aufgabengebiet berührt sind.

Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus Satz 2. Danach ist eine Verbandsklage in den 

Fällen, in denen ein Mensch mit Behinderungen in seinen subjektiv­öffentlichen Rechten 

verletzt ist und die Verletzung im Wege der Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann 

oder hätte verfolgen können, nur möglich, wenn es sich um einen Fall von allgemeiner Be-

deutung handelt, das heißt insbesondere, wenn eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle vorliegt.

Nach Satz 4 bedarf es vor Erhebung der Klage stets eines Vorverfahrens nach den Bestim-

mungen der Verwaltungsgerichtsordnung. Dieses ist auch dann erforderlich, wenn eine 

Maßnahme einer obersten Landesbehörde beanstandet wird.

Durch die Einführung der Verbandsklage werden die Rechtswegzuständigkeiten nicht be-

rührt.
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zu abschnitt 4 

interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen
 

Durch die Schaffung gesetzlicher Regelungen zu der oder dem Landes-Behindertenbeauf-

tragten, den kommunalen Behindertenbeauftragten und dem Landes-Behindertenbeirat 

soll die Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen im Land gestärkt werden. 

Zu § 13 |  Amt der oder des Beauftragten der Landesregierung 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen

 

Zu Absatz 1

Die Landesregierung ist verpflichtet, eine Beauftragte beziehungsweise einen Beauftragten 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu bestellen. Die Bestellung der oder  

des Landes-Behindertenbeauftragten ist nunmehr gesetzlich geregelt und erfolgt durch die  

Landesregierung im Benehmen mit dem Landes-Behindertenbeirat für die Dauer einer Wahl-

periode des Landtags (vergleiche § 30 Absatz 1 LV). Es bleibt offen, ob das Amt der bezie-

hungsweise des Beauftragten hauptamtlich oder ehrenamtlich ausgeübt wird. Erneute Be-

stellungen sind möglich. Ist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Beauftragte oder ein 

Beauftragter bestellt, so kann dieser sein Amt bis zum Ende der laufenden Wahlperiode  

fortführen. 

Nach Satz 2 übt die oder der Landes-Behindertenbeauftragte das Amt unabhängig, wei-

sungsungebunden und ressortübergreifend aus. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass der oder die Beauftragte mit den zur Aufgabenwahrnehmung erforder-

lichen personellen und sachlichen Mitteln auszustatten ist. 
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Zu § 14 |  Aufgaben und Befugnisse der oder des Beauftragten der Landes-

regierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden die allgemeinen Aufgaben der oder des Landes-Behindertenbeauftrag-

ten geregelt. Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen voranzubringen ist eine 

Aufgabe, die in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wahrzunehmen ist. Die oder 

der Landes­Behindertenbeauftragte ist verpflichtet, bei seiner Arbeit die unterschiedlichen 

Lebensbedingungen von Frauen und Männern mit Behinderungen zu berücksichtigen. 

Die Beachtung der Belange von Menschen mit Behinderungen verantworten in erster Linie 

die einzelnen Landesministerien für ihren Geschäftsbereich. Politik für Menschen mit Be-

hinderungen ist jedoch auch eine Querschnittsaufgabe. Die oder der Landes-Behinderten-

beauftragte wirkt deshalb darauf hin, dass das erklärte Ziel der Landesregierung, die In-

klusion von Menschen mit Behinderungen mit aller Kraft voranzubringen und ihnen eine 

gleichberechtigte Teilnahme am öffentlichen Leben zu ermöglichen, gefördert wird. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird die zweifache Aufgabenstellung der oder des Landes-Behindertenbeauf-

tragten geregelt. Zum einen berät die oder der Landes-Behindertenbeauftragte nach Satz 1 

die Landesregierung in allen Fragen der Politik für Menschen mit Behinderungen und arbei-

tet mit der Verwaltung zusammen. Zum anderen ist die oder der Landes-Behindertenbeauf-

tragte nach Satz 2 Anlaufstelle für alle Menschen mit Behinderungen im Land und deren 

Angehörige. Der beziehungsweise dem Landes­Behindertenbeauftragten kommt somit die 

Aufgabe einer Ombudsfrau beziehungsweise eines Ombudsmanns zu, die beziehungsweise 

der als unabhängige Vertrauensperson, den Beschwerden von Menschen mit Behinderun-

gen gegenüber der Verwaltung nachgeht. 

Zu Absatz 3

Durch Absatz 3 werden die Befugnisse der oder des Landes-Behindertenbeauftragten um 

ein frühzeitiges Beteiligungsrecht bei Vorhaben, bei denen die spezifischen Belange von 

Menschen mit Behinderungen betroffen sind, erweitert.

Zu Absatz 4

Absatz 4 stellt klar, dass öffentliche Stellen im Sinne von § 2 zur Unterstützung der oder des 

Landes­Behindertenbeauftragten verpflichtet sind (insbesondere zur Auskunftserteilung 
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und Akteneinsicht). Diese findet ihre Grenzen in den Vorschriften zum Schutz personenbe-

zogener Daten. Wird der Beauftragte in Einzelfällen als Ombudsmann tätig, erfolgt die Aus-

kunft bzw. die Akteneinsicht nur mit Einwilligung des Betroffenen. Das Auskunfts- und 

Akteneinsichtsrecht soll im Interesse der Menschen mit Behinderungen erfolgen. Durch die 

Erweiterung des Geltungsbereichs in § 2 sind nunmehr auch Gemeinden, Gemeindeverbän-

de und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öf-

fentlichen Rechts zur Auskunftserteilung und Akteneinsicht nach Absatz 3 verpflichtet. 

Zu § 15 |  Kommunale Beauftragte für die Belange  

von Menschen mit Behinderungen

Zu Absatz 1

Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene sowie zur Einbeziehung von Men-

schen mit Behinderungen in kommunale Entscheidungsprozesse wird in Absatz 1 Satz 1 die 

Verpflichtung zur Bestellung kommunaler Behindertenbeauftragter in den Stadt­ und Land-

kreisen gesetzlich verankert. Die Bestellung kann beispielsweise haupt- oder ehrenamtlich 

erfolgen. In den übrigen Gemeinden können nach Absatz 1 Satz 2 kommunale Behinderten­

beauftragte bestellt werden; ihre Bestellung erfolgt beispielsweise haupt- oder ehrenamtlich.

Bislang gab es keine Regelung zu den kommunalen Behindertenbeauftragten im Landes-

Behindertengleichstellungsgesetz. Aber gerade auf kommunaler Ebene ist eine wirksame 

Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen besonders wichtig. Denn hier wer-

den die meisten wesentlichen Entscheidungen getroffen, die das Lebensumfeld und den 

Alltag von Menschen mit Behinderungen prägen. Hier werden Weichen gestellt für das Zu-

sammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen und die Schaffung einer inklu-

siven Gesellschaft.

Die Verpflichtung zur Bestellung von Behindertenbeauftragten in den Stadt­ und Landkrei-

sen ist der hervorgehobenen Stellung dieser Beauftragten unter den kommunalen Behin-

dertenbeauftragten geschuldet, denn bei den Landkreisen sind die Eingliederungshilfe und 

die Sozialhilfe sowie Politikbereiche, die eine besondere Bedeutung für Menschen mit Be-

hinderungen haben (zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr), angesiedelt. Durch verbind-

liche Strukturen in den Stadt- und Landkreisen soll eine konsequente Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene – mitsamt einer effektiven Kontrolle 
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vor Ort – erreicht werden. Die Art der Ausgestaltung des Amts des beziehungsweise der kom-

munalen Behindertenbeauftragten und deren Bestellung wird nicht gesetzlich geregelt.

In den Gemeinden kann nach Absatz 1 Satz 2 eine Bestellung von kommunalen Behinderten-

beauftragten erfolgen, wobei die Art der Ausgestaltung des Amts und der Bestellung den 

jeweiligen Gemeinden überlassen wird. 

In Satz 3 wird die fachliche Unabhängigkeit und Weisungsungebundenheit der oder des Be-

auftragten verankert. Insbesondere die Wahrnehmung der Aufgabe als Vertrauensperson und 

Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen (Ombudsfrau oder Ombudsmann) erfordert eine 

fachlich unabhängige und weisungsungebundene Stellung der kommunalen Beauftragten.

Zu Absatz 2

Bestellt ein Stadt- oder Landkreis eine hauptamtliche Behindertenbeauftragte oder einen 

hauptamtlichen Behindertenbeauftragten, erhält er dafür – zusätzlich zur Kostenerstat-

tung auf dem Niveau ehrenamtlicher Bestellung – eine Förderung für den Mehraufwand 

durch das Land. Die Einzelheiten – insbesondere die Voraussetzungen und das Verfahren – 

regelt das Sozialministerium durch Verwaltungsvorschrift. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Aufgaben der Beauftragten in den Stadt- und Landkreisen im Sinne von 

Absatz 1 Satz 1. Zum einen beraten die Beauftragten nach Satz 1 die Stadt- und Landkreise in 

allen Fragen der Politik für Menschen mit Behinderungen und arbeiten mit der Verwaltung 

zusammen. Zum anderen sind die Beauftragten der Stadt- und Landkreise nach Satz 2 An-

laufstellen für alle Menschen mit Behinderungen im Kreis und deren Angehörige. Den Beauf-

tragten kommt somit die Aufgabe einer Ombudsfrau beziehungsweise eines Ombudsmanns 

zu, die beziehungsweise der als unabhängige Vertrauensperson den Beschwerden von Men-

schen mit Behinderungen gegenüber der Verwaltung nachgeht. Nach Absatz 3 Satz 3 kommt 

den Beauftragten der Landkreise neben ihren eigenen Aufgaben weiter die Aufgabe der Ko-

ordination der Behindertenbeauftragten bei den kreisangehörigen Gemeinden zu.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 Satz 1 sind die kommunalen Behindertenbeauftragten im Sinne des Absatz 1 

bei allen Vorhaben der Gemeinden und Landkreise, bei denen die spezifischen Belange von 

Menschen mit Behinderungen betroffen sind, frühzeitig zu beteiligen. Über die jeweilige Stel-

lungnahme hat aufgrund der Regelung in Satz 2 die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 

den Gemeinderat, die Landrätin oder der Landrat den Kreistag zu informieren. Hierdurch 
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soll Transparenz für die Belange von Menschen mit Behinderungen geschaffen werden. Dem 

Gemeinderat beziehungsweise Kreistag steht es dann frei, die Beauftragte beziehungswei-

se den Beauftragten zu befragen.

Zu Absatz 5

In Anlehnung an die Vorschrift des § 14 Absatz 4 haben öffentliche Stellen im Sinne des § 2 

auch die kommunalen Behindertenbeauftragten nach Absatz 1 bei der Erfüllung ihrer Aufga-

ben zu unterstützen. Insbesondere besteht eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung und 

Akteneinsicht. Diese findet ihre Grenzen in den Vorschriften zum Schutz personenbezoge-

ner Daten. Wird der Beauftragte in Einzelfällen als Ombudsmann tätig, erfolgt die Auskunft 

bzw. die Akteneinsicht nur mit Einwilligung des Betroffenen. Das Auskunfts- und Aktenein-

sichtsrecht soll im Interesse der Menschen mit Behinderungen erfolgen. 

Zu Absatz 6

In Absatz 6 wird klargestellt, dass kommunale Beiräte für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen unbeschadet der in Absatz 1 getroffenen Regelung gebildet werden können. 

Zu § 16 |  Landes-Beirat für die Belange von Menschen mit  

Behinderungen; Verordnungsermächtigung

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird eine gesetzliche Grundlage für die Aufgaben und Befugnisse des Landes-

Beirats für die Belange von Menschen mit Behinderungen auf Landesebene (Landes-Behin-

dertenbeirat) geschaffen. Bislang fehlte eine Verankerung des Landes-Behindertenbeirats 

im Gesetz. Durch die Neuregelung im Landes-Behindertengleichstellungsgesetz soll die  

Beteiligung der betroffenen Menschen mit Behinderungen gestärkt sowie Transparenz ge-

schaffen werden. Zudem soll dem Grundsatz der Partizipation im Sinne der UN-Behinderten-

rechtskonvention Rechnung getragen werden.

Der Beirat soll die Landes-Behindertenbeauftragte oder den Landes-Behindertenbeauftrag-

ten in allen wesentlichen Fragen, die die Belange von Menschen mit Behinderungen berüh-

ren, beraten und unterstützen. Weiter wird in Satz 2 auch für den Beirat ein Recht auf früh-

zeitige Beteiligung bei Gesetzes­ und Verordnungsvorhaben, bei denen spezifische Belange 

von Menschen mit Behinderungen betroffen sind, verankert.
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Begründung zum Gesetzentwurf der Landesregierung vom 21. Oktober 2014

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird eine Regelung zum Vorsitz und der Zusammensetzung der stimmberechtig-

ten und nicht stimmberechtigten Mitglieder getroffen. Den Vorsitz des 25 Mitglieder um-

fassenden Beirats hat die oder der stimmberechtigte Landes-Behindertenbeauftragte inne. 

Dem Beirat gehören weitere 14 stimmberechtigte Mitglieder der in Satz 2 aufgezählten Ver-

tretungen der Menschen mit Behinderungen an. Satz 3 regelt wie sich die zehn beratenden, 

nicht stimmberechtigten Mitglieder des Beirats zusammensetzen. 

Zu Absatz 3

Für jedes der stimmberechtigten Mitglieder ist eine Verhinderungsstellvertretung vorzu-

schlagen.

Zu Absatz 4

Bei der Auswahl der Vorschläge nach Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 ist dafür Sorge zu tragen, 

dass möglichst betroffene Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden und Frauen 

und Männer zu gleichen Anteilen vertreten sind. Zudem ist bei den Vorschlägen nach Ab-

satz 2 Nummer 1 (Mitglieder auf Vorschlag der Verbände und Selbsthilfegruppen) darauf zu 

achten, dass Menschen mit unterschiedlichen Arten von Behinderungen angemessene Be-

rücksichtigung finden. 

Zu Absatz 5

In Absatz 5 wird die Berufung der Mitglieder des Beirats und ihrer Stellvertretungen gere-

gelt. Die Berufung erfolgt durch die Landes-Behindertenbeauftragte beziehungsweise den 

Landes-Behindertenbeauftragten für die Dauer einer Wahlperiode des Landtags. 

Zu Absatz 6

In Absatz 6 wird eine Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung des Sozialminis-

teriums geschaffen. In der Rechtsverordnung wird das Nähere zur Auswahl, Berufung und 

Abberufung der Mitglieder beziehungsweise Stellvertretungen des Gremiums geregelt. 

45



zu abschnitt 5  
Übergangs- und schlussvorschriften

Zu § 17 |  Übergangsvorschriften

Zu Absatz 1

Absatz 1 schafft eine Übergangsregelung für die neu in den Anwendungsbereich aufgenom-

menen Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes un-

terstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, da, soweit der Internetauftritt 

nicht bereits den Vorgaben des § 10 entspricht, einmaliger Umgestaltungsaufwand entste-

hen kann. Danach muss die barrierefreie Ausgestaltung der Internetauftritte erst bei einer 

Aktualisierung beziehungsweise Neugestaltung der jeweiligen Homepage erfolgen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 schafft eine Übergangsregelung für die verpflichtende Bestellung von Behinderten-

beauftragten in den Stadt­ und Landkreisen nach § 15 Absatz 1 Satz 1. Danach sind die Beauf-

tragten spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu bestellen. Dies ist der Tat-

sache geschuldet, dass Zeit für die Stellenbesetzung und das entsprechende Förderverfahren 

benötigt wird. 

Zu § 18 |  Inkrafttreten

§ 18 regelt das Inkrafttreten des ablösenden und das gleichzeitige Außerkrafttreten des gel-

tenden Gesetzes.
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